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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

Vorstandsbüro 12.02.2015 16/1602 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Rechnungsprüfungsausschuss 05.03.2015 
Betriebsausschuss Gebäudemanagement 14.04.2015 
Verwaltungsausschuss 20.04.2015 
Rat 22.04.2015 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Feststellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts 2012, Beschluss über die 
Behandlung des Jahresergebnisses 2012 und Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs 
"Gebäudemanagement Emden" 
 
 
 
Beschluss: 
 

1. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Emden über die Prüfung des Jah-
resabschlusses 2012 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 werden festge-
stellt. 

2. Das Jahresergebnis 2012 in Höhe von -834.544,94 Euro wird auf neue Rechnung in das 
Folgejahr vorgetragen. 

3. Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
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Begründung: 

 
Gemäß § 11 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung Gebäudemanagement Emden vom 01. Januar 
2013 i. V. m. § 29 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat den Jahresabschluss 
und den Lagebericht mit dem Prüfbericht der Abschlussprüfer festzustellen. Dabei wird über die 
Behandlung des Jahresergebnisses entschieden. Aufgrund dieser Rechtsgrundlage beschließt 
der Rat ebenso über die Entlastung der Betriebsleitung. 
 
Der Jahresabschluss 2012 des Gebäudemanagement Emden wurde durch das Rechnungsprü-
fungsamt der Stadt Emden geprüft. Es wurde am 24.02.2015 folgender uneingeschränkter Be-
stätigungsvermerk erteilt: 
 
“Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss - bestehend aus der Bilanz, der Ergeb-
nisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang des Gebäudemanagements Emden für das 
Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchfüh-
rung, die Inventur und das Inventar einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung des 
Jahresabschlusses nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Niedersachsen und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen lie-
gen in der Verantwortung des Betriebsleiters Gebäudemanagements Emden. Die Aufgabe des 
Rechnungsprüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss abzugeben. 
 
Die Jahresabschlussprüfung wurde nach §§ 155,156 NKomVG vorgenommen. Die Prüfung ist 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage im Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Gebäudemanage-
ments Emden sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Inventar, Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Betriebsleiters Gebäudemanage-
ments Emden sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 
 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Vor diesem Hintergrund wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
 
Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften, 
den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und stellt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung die tatsächliche Vermögens-, Er-
trags- und Finanzlage des Gebäudemanagements Emden dar. 
 
Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Beurteilung der finanzwirtschaftli-
chen Lage des Gebäudemanagements Emden wieder und stellt mögliche finanzwirtschaftliche 
Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, zutreffend dar. 
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Die Prüfung gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG, ob 
 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2. die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind, 
3. bei den Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen des 

gemeindlichen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und 
Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebo-
tenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und 

4. sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, 
Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und der Jahresab-
schluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt, 

 
hat unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 155 Abs. 
3 NKomVG die Prüfung gegebenenfalls nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränkt und 
auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichtet hat, abgesehen von den im Schlussbe-
richt enthaltenen Feststellungen zu keinen Einwendungen geführt.“ 
 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 

Das Entlastungsverfahren ist eine Verwaltungsentscheidung, die als solche den Demogra-
fieprozess nicht berührt. 
 
 
 
Anlagen: 
 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 des Eigenbetriebes 806 Gebäudema-
nagement Emden 
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